
INFORMATIONEN FÜR ANLEGER 

Im Folgenden finden Sie Informationen darüber, wie Rücknahmen, Umschichtungen und 

Zeichnungsaufträge erteilt werden können und wie die Erlöse aus den Rücknahmen ausgezahlt werden. 

Diese Informationen sind ein Auszug aus dem gesetzlich vorgeschriebenen Prospekt der betreffenden 

Fonds von Fidelity und der Fidelity Active Strategy SICAVs, die unter www.fidelityinternational.com zur 

Verfügung stehen. 

Zusätzliche Informationen finden Sie im gesetzlich vorgeschriebenen Prospekt des Fonds, der zudem 

maßgeblich ist. 

MÖGLICHKEITEN ZUM EINREICHEN VON ANLAGEAUFTRÄGEN  
• Kontaktaufnahme mit Ihrem Finanzberater, Vermittler oder Ihrer Vertriebsstelle* (siehe entsprechende 
Liste weiter unten) 
• Über eine vorab eingerichtete elektronische Plattform  
• Per Post an die Verwaltungsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2a Rue 
Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg  
 
AUFTRÄGE ERTEILEN 
Sie können Aufträge für Kauf, Umschichtung oder Verkauf (Rücknahme) von Anteilen jederzeit auf 
genehmigtem elektronischem Wege oder per Fax oder Brief an die Verwaltungsgesellschaft, die 
Vertriebsstelle, den Vermittler oder die Übertragungsstelle erteilen.  
 
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben, müssen Sie alle erforderlichen Identifizierungsinformationen, 
einschließlich der Kontonummer, und Anweisungen zum Teilfonds, zur Anteilsklasse, zur 
Referenzwährung sowie zum Umfang und zur Art der Transaktion (Kauf, Umschichtung oder Verkauf) 
angeben. Wenn Sie Aktienzertifikate haben, müssen Sie diese bereitstellen, bevor Ihr Verkaufs- oder 
Umschichtungsauftrag bearbeitet werden kann.  
 
Im Normalfall akzeptiert die Verwaltungsgesellschaft bzw. die jeweilige Vertriebsstelle keine Zahlungen 
von und an Personen, bei denen es sich nicht um eingetragene Anteilinhaber oder einen gemeinsamen 
Anteilinhaber handelt. 
Bei gemeinsamer Anteilinhaberschaft und solange nichts Gegenteiliges zum Zeitpunkt der 
Antragstellung schriftlich erklärt wird, ist bei gemeinsamer Anteilinhaberschaft jeder eingetragene 
Anteilinhaber berechtigt, jegliche Dokumente zu unterzeichnen und Anweisungen im Zusammenhang 
mit dem Anteilsbestand für die anderen gemeinsamen Anteilinhaber zu erteilen. Eine solche 
Berechtigung bleibt so lange bestehen, bis eine schriftliche Mitteilung über ihre Aufhebung von der 
Vertriebsstelle erhalten wurde. Aufträge, die mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Prospekt 
unvereinbar sind, werden auf keinem Weg angenommen oder bearbeitet. 
 
KAUF VON ANTEILEN  
Für eine optimale Abwicklung der Investitionen senden Sie Geld per Banküberweisung (abzüglich 
etwaiger Bankgebühren) in der Währung der Anteile, die Sie kaufen möchten. Um Käufe in einer 
anderen Währung zu tätigen, wenden Sie sich im Voraus an Ihre Vertriebsstelle oder Ihren Vermittler.  
Anleger, die zum ersten Mal Anteile kaufen, müssen ein Auftragsformular ausfüllen, das unter 

www.fidelityinternational.com erhältlich ist. 

Anweisungen für Folgekäufe müssen die vollständigen Registrierungsangaben, den/die Namen des/der 
betroffenen Teilfonds, die Anteilsklasse(n), die Abrechnungswährung(en) und den Wert Anteile 
enthalten, die gekauft werden sollen. Anweisungen zum Kauf von Anteilen werden in der Regel nur 
nach Mitteilung der Bank über den Erhalt aller erforderlichen Unterlagen sowie der frei zur Verfügung 
stehende Gelder angerechnet.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft oder die Vertriebsstellen sind berechtigt, die Anträge erst dann zu 
bearbeiten, wenn sie alle Dokumente erhalten hat, die sie zur Erfüllung der anwendbaren Gesetze und 
Vorschriften verlangen kann. Wenn wir nicht innerhalb der für die Abwicklung angegebenen Frist die 
vollständige Zahlung für Ihre Anteile erhalten, stornieren wir Ihre Transaktion und erstatten die Zahlung 
abzüglich aller Kosten an Sie zurück, die für die Bearbeitung Ihrer Anfrage anfallen.  
 

http://www.fidelityinternational.com/
http://www.fidelityinternational.com/


Die Verwaltungsgesellschaft und die Vertriebsstellen behalten sich das Recht vor, jede Anfrage zum 
Kauf von Anteilen, sei es für eine Erstinvestition oder für eine zusätzliche Investition, aus beliebigem 
Grund abzulehnen. Beachten Sie, dass einige Vermittler möglicherweise eigene Anforderungen an 
Kontoeröffnung und Zahlungen stellen.  
 
UMSCHICHTEN VON ANTEILEN 
Sie können innerhalb der SICAV unter den folgenden Umständen zwischen Teilfonds, Anteilsklassen 
oder beidem wechseln:  
• Von Klasse A in jede andere Anteilsklasse des Teilfonds, sofern der Tausch die 
Mindestanlagebedingungen des neuen Teilfonds oder der neuen Klasse erfüllt;  
• in den Klassen B, C, D, E, I, J, P, W, X oder Y von einem beliebigen Teilfonds in einen anderen 
Teilfonds innerhalb derselben Anteilsklasse;  
• in den Klassen R, RA, RY und SE darf eine Umschichtung nur unter bestimmten Umständen und nach 
Ermessen der Verwaltungsgesellschaft erfolgen;  
• mit Genehmigung des Verwaltungsrats oder seines Delegierten, vorbehaltlich Erfüllung der 
Zulassungsvoraussetzungen des Prospekts und der Gleichbehandlung aller Anteilinhaber, die am 
gleichen Bewertungsstichtag eine Umschichtung aus derselben Klasse wünschen;  
• wie die Verwaltungsgesellschaft es im Einzelfall zulässt.  
 
Für alle Umtausche gelten die folgenden Bedingungen:  
• Sie müssen alle Mindestanlagebedingungen (jeweils für Erst- oder Folgeanlagen) der Anteilsklasse 
erfüllen, in die Sie umschichten;  
• Sie können nur in eine Anteilsklasse wechseln, die in Ihrem Hoheitsgebiet zum Zeitpunkt der 
Umschichtung angeboten wird;  
• Wenn Sie keinen Ausgabeaufschlag für die umgeschichteten Anteile bezahlt haben, dürfen wir Ihnen 
für die Anteile, in die Sie umschichten, maximal den vollen Aufgabeaufschlag berechnen; wenn Sie 
einen Ausgabeaufschlag gezahlt haben, dürfen wir eine Umschichtungsgebühr von maximal 1 % 
abrechnen. Für alle Umschichtungen aus Anteilen des Fidelity Funds - Multi Asset Target Income 2024 
Fund in Anteile desselben oder anderer Teilfonds des Fonds wird eine Umschichtungsgebühr von 1 % 
des Nettoinventarwerts pro Anteil erhoben; eine Ausnahme wird im letzten Kalendermonat vor Fälligkeit 
(22. April 2024 - 22. Mai 2024) gemacht, in dem die 1%ige Rücknahme- oder Umschichtungsgebühr 
entfällt. Nach dem Ermessen der Generalvertriebsstelle kann die Umschichtungsgebühr an die 
Teilfonds fallen.  
• Für alle Umschichtungen zwischen Teilfonds und zwischen Anteilsklassen innerhalb eines Teilfonds 
werden gegebenenfalls Umschichtungsgebühren fällig. Es werden ferner keine 
Umschichtungsgebühren für Umschichtungen zwischen Teilfonds der Palette der speziellen Anlegern 
vorbehaltenen Fonds erhoben.  
• Wir werden die Umschichtung nach Möglichkeit ohne Währungsumrechnung durchführen; andernfalls 
jedoch wird jede notwendige Währungsumrechnung am Tag des Umtauschs zu dem an diesem Tag 
geltenden Kurs abgewickelt. Die Anzahl der Anteile wird zum nächsten Hundertstel eines Anteils auf- 
oder abgerundet.  
• Jeder Umtausch, durch den der Mindestanlagebetrag für das ursprüngliche Konto unterschritten wird, 
gilt als Auftrag zur Schließung des Kontos;  
• Eine Umschichtung aus einer CDSC-Anteilsklasse kann nur in dieselbe CDSC-Anteilsklasse eines 
anderen Fonds erfolgen. Bestände in Klasse B-Anteilen werden nach Ablauf des für die betreffenden 
Anteile geltenden Zeitraums für den latenten Ausgabeaufschlag beim nächstmöglichen monatlichen 
Zyklus automatisch und gebührenfrei in Anteile der Klasse A umgewandelt.  
 
VERKAUF VON ANTEILEN 
Beachten Sie, dass Rücknahmeerlöse erst ausgezahlt werden, wenn alle Anlegerunterlagen, 
einschließlich aller in der Vergangenheit angeforderten, die nicht ordnungsgemäß bereitgestellt wurden, 
eingegangen sind. Wir zahlen den Rücknahmeerlös nur an den/die im Anteilinhaberregister der SICAV 
genannten Anteilinhaber per Überweisung an die bei uns für das Konto hinterlegten Bankkontodaten. 
Wenn erforderliche Informationen fehlen, wird Ihre Anfrage bis zum Eingang aufbewahrt und kann 
ordnungsgemäß verifiziert werden. Alle Zahlungen an Sie erfolgen auf Ihre Kosten und Ihr Risiko.  
  



 
 
*Liste der Vertriebsstellen, die auch als Handelsstellen oder Repräsentanten fungieren 

Rechtsperson und versorgtes 
Gebiet 

Vertriebsstelle Handelsbeauftragte Repräsentant 

 
   

Bermuda    

FIL Distributors 
International Limited 
PO Box HM670 
Hamilton HMCX, Bermuda 
Telefon (+1) 441 297 7267 
Fax +1 441 295 4493 

• 
 

• 
 

 

Frankreich    

FIL Gestion 
21, avenue Kléber 
75784 Paris Cedex 16, 
Frankreich 
Telefon (+33) 7304 3000 

• 
 

  

Deutschland    

FIL Investment Services 
GmbH 
Kastanienhöhe 1 
D-61476 Kronberg im Taunus, 
Deutschland 
Telefon (+49) 6173 5090 
Fax +49 6173 5094 199 

• 
 

• 
 

 

Irland    

FIL Fund Management 
(Ireland) Limited 
George’s Quay Haus 43 
Townsend Street 
Dublin DO2 VK65, Ireland 

  
• 
 

Luxemburg    

FIL (Luxembourg) S.A. 
2a, Rue Albert Borschette,  
BP 2174 L-1246 Luxembourg 
Telefon (+352) 2504 0424 00 
Fax +352 2638 3938 

• 
 

• 
 

 

    

Andere Hoheitsgebiete    

FIL Investments International 
Beech Gate,  
Millfield Lane,  
Lower Kingswood,  
Tadworth,  
Surrey, KT20 6RP 
Vereinigtes Königreich 
Telefon +44 1732 777377 
Fax +44 1732 777262 

• •  

 
FIL Pensions Management  
Beech Gate,  
Millfield Lane,  
Lower Kingswood,  
Surrey, KT20 6RP 
Vereinigtes Königreich  
Telefon +44 1732 777377 
Fax +44 1732 777262 

•   

 



 
Unter-Übertragungsstelle 

HSBC Continental Europe, Niederlassung Luxemburg 
16 Boulevard d ‘Avranches 
L1160 Luxemburg 

Die Unter-Übertragungsstelle dient als Übertragungsstelle für Kunden, die nicht in den USA oder 
Kanada ansässig sind und über die National Securities Clearing Corporation und Canadian Fundserv 
investieren. 

Die folgenden Informationen gelten für in Irland domizilierte Fonds, die von FIL Investment 

Management (Luxembourg) S.A. verwaltet werden. 

Fidelity International hat eine interne Umstrukturierung durchgeführt. Mit Wirkung zum 1. Juni 

2022 wurde FIL Fund Management (Ireland) Limited auf die FIL Investment Management 

(Luxembourg) S.A. verschmolzen, wobei letztere die Verwaltungsgesellschaft für die folgende 

irische Fondspalette von Fidelity wurde. 

Fidelity Institutional Liquidity Fund plc  

Fidelity Institutional Variable Capital Company Fund plc  

Fidelity Common Contractual Fund  

Fidelity Common Contractual Fund II  

Fidelity UCITS ICAV 

Fidelity UCITS II ICAV 

 

Fidelity UCITS II ICAV und Fidelity UCITS ICAV*  

INFORMATIONEN ZU KAUF UND VERKAUF 

Bestimmte Teilfonds (die „Börsengehandelten Teilfonds”) sind börsengehandelt. Dies bedeutet, dass 

die Anteile der ETF-Teilfonds an einer oder mehreren amtlichen Börsen notiert sind. Die 

börsengehandelten Teilfonds dürfen sowohl börsengehandelte Anteile (die also aktiv an einem 

Sekundärmarkt gehandelt werden sollen) als auch nicht bösengehandelte Anteile (die nicht zum Handel 

an einem Sekundärmarkt notiert sind) ausgeben. Bestimmte Teilfonds (die „Nicht börsengehandelten 

Teilfonds”) können auch als nicht börsengehandelte Teilfonds aufgelegt werden und geben nur nicht 

börsengehandelte Anteile aus, also Anteile, die nicht für den aktiven Handel an einem Sekundärmarkt 

bestimmt sind. Informationen zum Kaufen und Verkaufen von nicht börsengehandelten Teilfonds finden 

Sie unten im Abschnitt „Nicht börsengehandelte Teilfonds”.  

BÖRSENGEHANDELTE TEILFONDS 

Für die börsengehandelten Teilfonds sind bestimmte Market Maker und Broker sowie verbundene 

Unternehmen des Anlageverwalters vom Fonds ermächtigt worden, börsengehandelte Anteile dieser 

börsengehandelten Teilfonds direkt mit dem Fonds auf dem Primärmarkt zu zeichnen und 

zurückzukaufen; diese werden als „autorisierte Teilnehmer” bezeichnet. Solche autorisierten 

Teilnehmer sind in der Regel in der Lage, die börsengehandelten Anteile der börsengehandelten 

Teilfonds innerhalb der für die Börsennotierung relevanten Clearing-Systeme zu liefern. Autorisierte 

Teilnehmer verkaufen die von ihnen gezeichneten börsengehandelten Anteile in der Regel an einer 

oder mehreren Börsen, dem Sekundärmarkt, auf dem diese börsengehandelten Anteile frei handelbar 

werden Potenzielle Anleger, die keine autorisiwerten Teilnehmer sind, können die börsengehandelten 

Anteile der börsengehandelten Teilfonds auf dem Sekundärmarkt über einen Broker/Händler an einer 

anerkannten Börse oder außerbörslich kaufen und verkaufen.Für weitere Informationen über solche 

Broker wenden Sie sich bitte an den Manager. Börsengehandelte Anteile können an jedem Handelstag 

gezeichnet und zurückgeben werden. 

Das Verfahren für den Handel auf dem Primär- und Sekundärmarkt ist im rechtlichen vorgeschriebenen 

Prospekt enthalten. 



NICHT BÖRSENGEHANDELTE TEILFONDS 

Dieser Abschnitt gilt für alle Anteile von nicht börsengehandelten Teilfonds und für nicht 

börsengehandelte Anteile von börsengehandelten Teilfonds.  

Allgemein können Aufträge für Anteile der einzelnen Teilfonds für jeden Handelstag erteilt werden, und 

müssen, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderes bestimmt, mit Hilfe der Zeichnungsvereinbarung 

erteilt werden. Bei einer Erstzeichnung von Anteilen muss die Zeichnungsvereinbarung der 

Verwaltungsstelle per Post, Fax oder auf einem anderem für die Verwaltungsstelle akzeptablen 

elektronischen Weg vor Handelsende zugesandt, wobei das Original (im Falle von Fax- oder Zustellung 

auf elektronischem Weg) unverzüglich folgen muss. Bei einer Folgezzeichnung von Anteilen muss die 

Zeichnungsvereinbarung (oder andere vom Verwaltungsrat akzeptierte Zweichnungsdokumente) der 

Verwaltungsstelle per Post, Fax oder auf einem anderem für die Verwaltungsstelle akzeptablen 

elektronischen Weg bis zum Handelsende zugesandt, und das Original des Zeichnungsdokuments 

muss (im Falle von Fax- oder Zustellung auf elektronischem Weg) Verwaltungsstelle nicht zugesandt 

werden. Zahlungen für Rücknahmen werden so lange zurückgehalten, bis die Zeichnungsvereinbarung 

und alle vom Fonds benötigten Dokumente (einschließlich aller Dokumente im Zusammenhang mit 

Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche) eingegangen sind. 

Rücknahmen  

Allgemein können Anteilinhaber die Rücknahme von Anteilen an jedem Handelstag in Auftrag geben. 

Dazu füllen sie einen Rücknahmeauftrag aus und senden ihn der Verwaltungsstelle zu. Der 

Rücknahmeauftrag muss per Post oder Fax (oder auf einem anderen für die Verwaltungsstelle 

akzeptablem elektronischem Weg) zugesandt werden. Dies allerdings nur, sofern der Verwaltungsrat 

nicht nach eigenem Ermessen etwas anderes bestimmt hat. 

Rücknahmeaufträge müssen spätestens bis zum jeweiligen Handelsende eingehen. Sofern der 

Verwaltungsrat bei Vorliegen außergewöhnlichen Umständen nicht nach eigenem Ermessen etwas 

anderes bestimmt, werden Rücknahmeaufträge, die nach dem jeweiligen Handelsende eingehen, bis 

zum nächsten Handelstag zurückgehalten. Rücknahmeaufträge werden nach dem jeweiligen 

Bewertungszeitpunkt eines Teilfonds oder, wenn es mehrere gibt, am frühestens davon angenommen. 

Anteilinhaber müssen angeben, ob sie eine feste Anzahl von Anteilen oder Anteile im Wert eines 

bestimmten Geldbetrags zurückgeben möchten. Zahlungen für Rücknahmen erfolgen per 

telegrafischer Überweisung oder auf eine andere Art von Banküberweisung auf das von dem 

Anteilinhaber angegebene Bankkonto normalerweise am oder vor dem dritten Geschäftstag nach dem 

Handelstag, an dem die Rücknahme erfolgt ist, in jedem Fall jedoch am oder vor dem zehnten 

Geschäftstag nach dem jeweiligen Handelstermin. Zahlungen an Dritte werden nicht geleistet. Der 

Verwaltungsrat kann Zahlungen an Personen, die einen Rückkgabeauftrag vor einer eventuellen 

Aussetzung von Rücknahmen in Bezug auf die betreffende Klasse erteilt haben, bis nach der 

Aufhebung der Aussetzung zurückhalten. 

Fidelity Common Contractual Fund, Fidelity Common Contractual Fund II und Fidelity 

Institutional Variable Capital Company Fund plc * 

Erwerb von Einheiten 

Unterzeichnete Aufträge für die Erstausgabe von Einheiten müssen zusammen mit den Nachweisen 

im Zusammenhang mit den Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche spätestens bis Handelsende 

schriftlich oder per Fax oder auf einem anderen elektronischen Weg, der zuvor mit der 

Verwaltungsstelle vereinbart wurde, an die Verwaltungsstelle gesendet werden (und das Original muss 

unverzüglich per Post folgen). Aufträge, die nach dem Handelsende am betreffenden Handelstag 

eingehen, gelten als bis zum nächsten Handelsende eingegangen. 

Rücknahme von Einheiten  

Alle Aufträge zur Rücknahme von Einheiten sind schriftlich oder per Fax oder auf einem anderem, zuvor 

mit der Verwaltungsstelle vereinbarten, elektronischen Weg an die Verwaltungsstelle zu senden. Damit 

die Auszahlung der Rücknahmeerlöse erfolgen kann, müssen in dem Auftrag die eingetragene 

Kontonummer, der oder die betroffenen Teilfonds sowie die Klassen der Anteile angegeben werden, 

und der Auftrag muss von oder, im Namen des Anteilinhabers, von einer Person unterzeichnet sein, 

die den Inhaber der Einheiten binden kann. Rücknahmeaufträge, die per Fax oder auf andere 



elektronische Weise erteilt werden, werden als definitive Aufträge behandelt. Die Inhaber von Einheiten 

müssen angeben, ob sie eine feste Anzahl von Anteilen oder Anteile im Wert eines bestimmten 

Geldbetrags zurückgeben möchten. Zahlungen für Rücknahmen erfolgen per telegrafischer 

Überweisung oder auf eine andere Art von Banküberweisung auf das von dem Anteilinhaber 

angegebene Bankkonto. 

 

 

Fidelity Institutional Liquidity Fund plc** 

Zeichnung vornehmen 

Zugelassene Anleger können Anteile in jedem Handelszyklus kaufen. Zeichnungen müssen bis zum 

jeweiligen Zeichnungsende getätigt werden. Zeichnungen, die nach der Eröffnung eines 

Anteilinhaberkontos getätigt werden, können: (i) per SWIFT-Nachricht durchgeführt werden, wenn der 

Anleger den Geschäftsbedingungen der Verwaltungsstelle in Bezug auf den Einsatz von SWIFT-

Nachrichten schriftlich zustimmt; (ii) telefonisch erfolgen, wenn der Anleger die Gesellschaft schriftlich 

autorisiert hat, telefonische Weisungen unter den mit der Gesellschaft vereinbarten Bedingungen 

anzunehmen und auszuführen; (iii) schriftlich oder per Telefax oder E-Mail unter den mit der 

Gesellschaft vereinbarten Bedingungen oder (iv) auf eine andere Weise vorgenommen werden, die 

der Verwaltungsrat mit vorheriger Genehmigung der Zentralbank und gemäß den Angaben im 

Prospekt von Zeit zu Zeit festlegen kann. Bestehende Anteilinhaber, die ihre Anteile telefonisch oder 

mittels SWIFT-Nachricht zeichnen möchten und die zuvor keine schriftlichen Bedingungen mit der 

Gesellschaft oder der Verwaltungsstelle vereinbart haben, müssen sich an letztere wenden, um 

weitere Einzelheiten zu erfahren. 

Rücknahmeverfahren  

Anteilinhaber können die Rücknahme aller oder einiger ihrer Anteile in jedem Handelszyklus 

veranlassen. Weisungen sind zu erteilen: (i) per SWIFT-Nachricht, wenn der Anleger den 

Geschäftsbedingungen der Verwaltungsstelle in Bezug auf den Einsatz von SWIFT-Nachrichten 

schriftlich zustimmt; (ii) telefonisch, wenn der Anleger die Gesellschaft schriftlich autorisiert hat, 

telefonische Weisungen unter den mit der Gesellschaft vereinbarten Bedingungen anzunehmen und 

auszuführen; (iii) schriftlich oder per Telefax oder E-Mail unter den mit der Gesellschaft vereinbarten 

Bedingungen; oder (iv) auf eine andere Weise, die der Verwaltungsrat mit vorheriger Genehmigung 

durch die Zentralbank und gemäß den Angaben im Prospekt von Zeit zu Zeit festlegen kann 

*Details zur Verwaltungsstelle finden Sie nachstehend: 

Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited  

30 Herbert Street  

Dublin 2  

Irland 

Tel.: +353 1 241 7135 

Fax: +353 1 241 7136 

 

**Details zur Verwaltungsstelle finden Sie nachstehend: 

J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd  

J.P. Morgan, 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 

Tel.: +35316123347 

Fax: +35316869248  


